
 

 

Bekanntmachung über die Aussetzung des Verfahrens zur Vergabe der Gaskonzession 

nach § 46 Abs. 2, Abs. 3 EnWG in der Stadt Schopfheim 

 

Die Stadt Schopfheim hat im EU-Amtsblatt vom 10.02.2016 sowie im Bundesanzeiger vom 

11.02.2016 gemäß § 46 Abs. 3 Satz 1 EnWG bekannt gemacht, dass der zwischen der Stadt 

Schopfheim und der bnNETZE GmbH (als Rechtsnachfolgerin der badenova AG & Co. KG) 

bestehende Vertrag über die Nutzung öffentlicher Verkehrswege für die Verlegung und den 

Betrieb von Leitungen, die zum Gasversorgungsnetz der allgemeinen Versorgung im 

Stadtgebiet von Schopfheim gehören (Gaskonzessionsvertrag), am 18.02.2018 endet. 

 

Das mit der vorstehend genannten Bekanntmachung eingeleitete Verfahren zur Vergabe der 

Gaskonzession in der Stadt Schopfheim wird ausgesetzt. Die Stadt Schopfheim hat durch 

Bekanntmachung im EU-Amtsblatt vom 30.11.2016 ein Verfahren zur Partnersuche für den 

Eigenbetrieb Stadtwerke Schopfheim zur Gründung einer gemeinsamen Netzgesellschaft 

eingeleitet. Die Bekanntmachung sowie die weiteren Unterlagen für die Teilnahme am 

Partnersuchverfahren sind unter 

 

https://www.schopfheim.de/de/Aktuelles/Ausschreibungen 

 

abrufbar. 

 

Das Verfahren zur Vergabe der Gaskonzession wird nach Abschluss des 

Partnersuchverfahrens wieder aufgenommen. Hierauf wird die Stadt Schopfheim durch 

gesonderte Bekanntmachung hinweisen.  

 

Diese Bekanntmachung erfolgt inhaltsgleich im Amtsblatt der Europäischen Union und im 

deutschen Bundesanzeiger. 

 

 

Schopfheim, den 13.12.2016 

 

Christof Nitz, Bürgermeister 


